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Index

E6J

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

62007CJ0573 Sea VORAB;

BVergG 2006 §10 Z7 lita;

1. BVergG 2006 § 10 gültig von 01.04.2012 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 10 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

3. BVergG 2006 § 10 gültig von 01.01.2008 bis 04.03.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

4. BVergG 2006 § 10 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

Rechtssatz

Nach der Rechtsprechung des EuGH sind bei der Beurteilung, ob der ö=entliche Auftraggeber über die Gesellschaft,

die den Zuschlag erhalte, eine Kontrolle wie über seine eigenen Dienststellen ausübe, alle Rechtsvorschriften und

maßgebenden Umstände zu berücksichtigen. Diese Prüfung müsse zu dem Ergebnis führen, dass die den Zuschlag

erhaltende Gesellschaft einer Kontrolle unterliege, die es dem ö=entlichen Auftraggeber ermögliche, auf ihre

Entscheidungen einzuwirken. Hierbei müsse die Möglichkeit gegeben sein, sowohl auf die strategischen Ziele als auch

auf die wichtigen Entscheidungen dieser Gesellschaft ausschlaggebenden EinCuss zu nehmen (vgl. auch dazu etwa das

Urteil Sea, RNr. 65, mwN).Nach der Rechtsprechung des EuGH sind bei der Beurteilung, ob der ö=entliche

Auftraggeber über die Gesellschaft, die den Zuschlag erhalte, eine Kontrolle wie über seine eigenen Dienststellen

ausübe, alle Rechtsvorschriften und maßgebenden Umstände zu berücksichtigen. Diese Prüfung müsse zu dem

Ergebnis führen, dass die den Zuschlag erhaltende Gesellschaft einer Kontrolle unterliege, die es dem ö=entlichen

Auftraggeber ermögliche, auf ihre Entscheidungen einzuwirken. Hierbei müsse die Möglichkeit gegeben sein, sowohl

auf die strategischen Ziele als auch auf die wichtigen Entscheidungen dieser Gesellschaft ausschlaggebenden EinCuss

zu nehmen vergleiche auch dazu etwa das Urteil Sea, RNr. 65, mwN).
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